
Stadt Köthen (Anhalt)
Der Oberbürgermeister

Beschlussvorlage 2017025/1 

Dezernat: Dezernat 3 aktuelles Gremium
Stadtrat

Sitzung am: 13.02.2017

TOP: 2.5

Amt: öffentlich
ja

Vorlagen-Nr.:
2017025/1

Az.: erstellt am: 31.01.2017

Betreff

Beschluss über die Zulassung des Bürgerbegehrens vom 03.01.2017

Beratungsfolge

Nr. Gremium Ist-Termin Ergebnis

1 13.02.2017: Stadtrat 13.02.2017 abgelehnt

Mitzeichnungspflicht

Person Unterschrift Datum

Bernd Hauschild 03.02.2017

Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) stellt fest, dass das am 03.01.2017 eingereichte 
Bürgerbegehren unzulässig ist. 

Gesetzliche Grundlagen:

§ 26 ff. Kommunalverfassungsgesetz (KVG) LSA



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Ausführung zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens ist der anliegenden Darstellung zu 
entnehmen.

    
































































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 1 - Prüfergebnis zur Zulässigkeit des Bürgerbegehrens.pdf














































Anlage zur Sitzungsvorlage
Anlage 2 - Bürgerbegehren vom 03.01.2017.pdf


